


Leitfaden zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage





Zunächst brauchen Sie ein Dach (oder Fassade), möglichst unbeschattet (auch im Winter).


Die Dachfläche kann von Südost bis Südwest ausgerichtet sein.


Die geeignete Dachneigung liegt zwischen 25° und 45°.


Auf Flachdächern oder Fassaden erhält man die optimale Neigung (ca. 30°) mit Anstellwinkeln..


Auch bei nicht optimalen Bedingungen erreicht man in vielen Fällen 95%  des Maximalertrages.





Der erste Schritt:


Beratung durch Solaranlagen-Installateur hinsichtlich Platzierung und Größe de  PV-Analage.


Je größer die Anlag ist, desto kostengünstiger wird sie.


Erfahrungen bereits vorhandener Solaranlagenbetreiber nutzen.


Mehrere Angebote einholen und Preisvergleich.


Es gibt eine Reihe bewährter PV-Installateure in der Region.





Der zweite Schritt:


Über Hausbank Darlehen bei Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW aus dem 100.000-Dächer-Programm beantragen. Kreditzusagen zeitweise nur sehr zögerlich! Infozentrum Tel. =1801/335577 (www.kfw.de).


Konditionen: 2 Jahre tilgungsfrei, Rückzahlung in 8 Jahresraten, Zins z.Z. 1,9%,


		Kredithöhe bis zu 13,500 DM je kWp bei Anlagengrößen bis 5 kWp,


		bei größeren Anlagen bis zu 6750 DM je kWp installierter Leistung





oder


Sofortdarlehen der KfW mit 3,9% Zins beantragen. Es erfolgt eine sehr schnelle Auszahlung (restliche Konditionen wie oben).


Sie können auch bis zur Auszahlung des 100.000-Dächer-Darlehens Eigenmittel einsetzen und sofort mit der Installation beginnen.


Bei der Eigenheimzulage (Finanzamt) gibt es derzeit noch eine „ökologische Zusatzförderung“, die auch für PV-Anlagen gilt: Zwei Prozent der Investitionskosten, maximal 500 DM, acht Jahre lang!





Der dritte Schritt:


Sie beauftragen den Installateur Ihrer Wahl mit der Montage. Der Installateur stellt die Anlage in 1-2 Tagen betriebsbereit auf. Ist ein Einspeisezähler vorhanden, kann die Stromlieferung sofort beginnen.


Üblicherweie veranlasst der Installateur beim Netzbetreiber den Einbau eines Einspeisezählers. Für den Eisnpeisezähler werden für Zählermiete und Abrechnung jährlich ca. DM 60 anfallen.


Meldung an den Energieversorger (EVU), dass Sie ab (Datum) Strom lierfern. Sie sind jetzt (auch als Privatmann) unternehmerisch tätig und bekommen vom Finanzamt die komplette MwSt. der Anlage zurück.


Melden Sie  dem EVU, dass Sie vorsteuerabzugsgsberechtigt sind. Dann erhalten Sie zur Stromvergütung auch die MWST. Diese führen Sie in Form der Umsatzsteuer wieder ans Finanzamt ab. Ein Gewerbe brauchen Sie nicht anzumelden, da es sich bei der Üblichen Größenordnung einer PV-Anlage auf dem Hausdach gewerberechtlich um einen Bagatellfall handelt.





Stromvergütung:


Seit dem 1.4.2000 werden die Mindesteinspeisevergütungen nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) bezahlt, egal wer ihr Stromversorger (EVU) ist.


Bei Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage im Jahr 


2001 erhalten Sie für jede kWh Solarstrom 0,99 DM 20 Jahre lang vergütet.


2002		0,94 DM/kWh für 20 Jahre


2003		0,89 DM/kWh für 20 Jahre (jeweils Absenkung um 5 %).


usw.





Stand: 2/2001. Alle Angaben ohne Gewähr! 


Die Sonne schickt keine Rechnung!





Quelle:


Solarenergie-Förderverein Infostelle Amberg/Amberg-Sulzbach





Tel. 09621/32 00 57    Fax: 09621/3 31 93    www.solarverein-amberg.de


Beratung montags 18 Uhr - 19 Uhr


























